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„Keine Weiterbeschäftigung nach § 78a
BetrVG bei dualem Studium“ – Anmerkung zu
BAG, Beschluss vom 17.06.2020 – 7 ABR
46/18

Arbeitsrecht

Fabian Neugebauer

Fabian Neugebauer kommentiert in der Zeitschrift Der Betrieb (DB) 2021 die Entscheidung, in
welcher das Gericht den Weiterbeschäftigungsantrag eines Betriebsratsmitglieds nach Abschluss
eines dualen Studiums abweist.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier.
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